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An alle 
Mitgliedsvereine       Berlin, 2010-01-11 
 
 

Einladung 
zum 6. Landesseesporttag 2010 & 

20 Jahre Landesseesportverband Brandenburg e.V. & 
Jugendkonferenz mit Workshop 

 
Sehr geehrte Sportfreundinnen, sehr geehrte Sportfreunde, 
 
hiermit möchte ich Euch im Namen des Präsidenten, Olaf Elbrandt, recht herzlich 
zum 6. Landesseesporttag 
 

am 27. März 2010 
um 12.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr 

zum Potsdamer Seesportclub e.V. 
einladen. 
Zuvor werden wir um 11.00 Uhr die Jugendkonferenz mit dem anschließenden  
Kreativ-Workshop durchführen. (TO wird zeitnah versandt!) 
 
Nachfolgende Tagesordnung des 6. Landesseesporttages ist vorgesehen: 
TOP 1:  Begrüßung der Mitgliedsvereine und Gäste durch den Präsidenten 
TOP 2:  ggf. Grußworte 
TOP 3: Bestätigung des Protokolls der Ordentlichen Jahreshauptversammlung 2009 
TOP 4:  Bericht des Präsidiums mit Ehrungen 
TOP 5.  Bericht des Schatzmeisters 
TOP 6:  Bericht der Kassenprüfer 
TOP 7:  Aussprache 
TOP 8:  Entlastung des Präsidiums 
TOP 9:  Wahl der Wahlkommission 
TOP 10: Wahl des Präsidiums 
TOP 11: Anträge – Satzungsänderung (s. Anlage) 
TOP 12: Aktuelles / Verschiedenes / Termine 
TOP 13: Schlusswort des Präsidenten 

 
Evtl. Anträge bitte ich, entsprechend unserer Satzung, bis spätestens 4 Wochen vor 
Tagungstermin an die Geschäftsstelle zu senden. 

 
Eine gute Anreise wünschend verbleibe ich 
mit sportlichen Grüßen 
        Anlagen 
Petra Kraft       Antrag Satzungsänderung 
Geschäftsführerin      Mitgliedsbeitragsrechnung 
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Anlage 
 

Landesseesporttag 2010 
Zu TOP 11:  Antrag Satzungsänderung 

 
 

Einfügung in die Satzung vom 22.03.2003:  
Neu in § 2 als Abs. 6 – bisheriger Abs. 6 wird Abs. 7 
 
„Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt. Das 
Präsidium kann aber bei Bedarf und im Rahmen der haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten eine Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 
a EStG (Ehrenamtspauschale) beschließen.“ 

 
 
 

  


